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RESOLUTION 54/107 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/614) 

54/107. Durchführung der Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen 
betroffen sind 

 Die Generalversammlung, 

 besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme, vor 
die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von Vor-
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der Si-
cherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie berück-
sichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen nach 
Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, 
einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat be-
schlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu lei-
sten, 

 unter Hinweis darauf, dass Drittstaaten, die sich vor beson-
dere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen, nach 
Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheitsrat 
zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren, 

 in der Erwägung, dass weitere geeignete Konsultations-
verfahren geprüft werden sollten, die eine wirksamere Aus-
einandersetzung mit den in Artikel 50 der Charta genannten 
Problemen ermöglichen, 

 unter Hinweis auf 

 a) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Ti-
tel "Agenda für den Frieden"40, insbesondere dessen Ziffer 41, 

 b) ihre Resolution 47/120 A vom 18. Dezember 1992 mit 
dem Titel "Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie 
und damit zusammenhängende Angelegenheiten", ihre Resolu-
tion 47/120 B vom 20. September 1993 mit dem Titel "Agenda 
für den Frieden", insbesondere deren Abschnitt IV mit dem Ti-
tel "Besondere wirtschaftliche Probleme auf Grund der Durch-
führung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen" und ihre 
Resolution 51/242 vom 15. September 1997 mit dem Titel "Er-
gänzung zur 'Agenda für den Frieden'", insbesondere deren An-
lage II mit dem Titel "Die Frage der von den Vereinten Natio-
nen verhängten Sanktionen", 

 c) das Positionspapier des Generalsekretärs mit dem Ti-
tel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'"41, 

 d) die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
22. Februar 199542, 

 
40 A/47/277-S/24111; siehe Official Records of the Security Council, Forty-
seventh Year, Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/24111. 
41 A/50/60-S/1995/1; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth 
Year, Supplement for January, February and March 1995, Dokument S/1995/1. 
42 S/PRST/1995/9; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1995. 

 e) den Bericht des Generalsekretärs43 auf Grund der Er-
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats44 zur Frage der be-
sonderen wirtschaftlichen Probleme von Staaten auf Grund von 
nach Kapitel VII der Charta verhängten Sanktionen, 

 f) die Berichte des Generalsekretärs über Wirtschafts-
hilfe für Staaten, die von der Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen Sanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien verhängt wurden45, sowie die 
Resolutionen der Generalversammlung 48/210 vom 21. De-
zember 1993, 49/21 A vom 2. Dezember 1994, 50/58 E vom 
12. Dezember 1995, 51/30 A vom 5. Dezember 1996 und 
52/169 H vom 16. Dezember 1997, 

 g) die Berichte des Sonderausschusses für die Charta und 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen über seine Ta-
gungen der Jahre 1994 bis 199946, 

 h) die Berichte des Generalsekretärs über die Anwen-
dung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für 
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen gemäß 
Kapitel VII der Charta betroffen sind47, 

 Kenntnis nehmend von dem jüngsten, im Einklang mit der 
Resolution 53/107 der Generalversammlung vom 8. Dezember 
1998 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs48, 

 unter Hinweis darauf, dass die Frage der Hilfe für Drittstaa-
ten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, vor 
kurzem in mehreren Foren, darunter in der Generalver-
sammlung und ihren Nebenorganen sowie im Sicherheitsrat, 
behandelt worden ist, 

 sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Erklärung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 16. Dezember 199449 ergriffen hat, der zu-
folge im Rahmen der Bemühungen des Rates zur Verbesserung 
des Informationsflusses und des Gedankenaustauschs zwischen 
den Ratsmitgliedern und den anderen Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen häufiger öffentliche Sitzungen abgehalten wer-
den sollen, insbesondere in der Anfangsphase der Behandlung 
eines Themas, 

 
43 A/48/573-S/26705; siehe Official Records of the Security Council, Forty-
eighth Year, Supplement for October, November and December 1993, Doku-
ment S/26705. 
44 S/25036; siehe Official Records of the Security Council, Forty-seventh Year, 
Supplement for October, November and December 1992. 
45 A/49/356, A/50/423, A/51/356 und A/52/535. 
46 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Tagung, 
Beilage 33 (A/49/33); ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/50/33); ebd., 
Einundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/51/33); ebd., Zweiundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 33 und Korrigendum (A/52/33 und Korr.1); ebd., Dreiundfünf-
zigste Tagung, Beilage 33 (A/53/33) und ebd., Vierundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 33 und Korrigendum (A/54/33 und Korr.1). 
47 A/50/361, A/51/317, A/52/308 und A/53/312. 
48 A/54/383. 
49 Siehe S/PRST/1994/81; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1994. 
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 betonend, dass bei der Ausarbeitung von Sanktions-
regelungen die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf 
Drittstaaten gebührend berücksichtigt werden sollen, 

 in diesem Zusammenhang nachdrücklich hinweisend auf 
die Befugnisse des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Charta 
sowie die Hauptverantwortung des Rates nach Artikel 24 der 
Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit, um ein schnelles und wirksames Handeln der 
Vereinten Nationen zu gewährleisten, 

 unter Hinweis darauf, dass ein Mitglied der Vereinten Na-
tionen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, nach Arti-
kel 31 der Charta ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder vor 
den Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen kann, wenn der 
Rat der Auffassung ist, dass die Interessen dieses Mitglieds be-
sonders betroffen sind, 

 in Anerkennung dessen, dass die Verhängung von Sanktio-
nen nach Kapitel VII der Charta in Drittstaaten besondere wirt-
schaftliche Probleme verursacht hat und dass es gilt, verstärkte 
Anstrengungen zur wirksamen Bewältigung dieser Probleme zu 
unternehmen, 

 unter Berücksichtigung  der Auffassungen von Drittstaaten, 
die von der Verhängung von Sanktionen betroffen sein könn-
ten, 

 in der Erkenntnis, dass Hilfe für Drittstaaten, die von der 
Anwendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu einem 
wirksamen und umfassenden Vorgehen der internationalen 
Gemeinschaft bei vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen 
beitragen würde, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die internationale Gemein-
schaft als solche und insbesondere die internationalen Institu-
tionen, die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe gewähren, auch 
weiterhin die besonderen wirtschaftlichen Probleme berück-
sichtigen und wirksamer angehen sollten, vor die sich Dritt-
staaten auf Grund der Durchführung von Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der 
Charta gestellt sehen, unter Berücksichtigung ihrer Größenord-
nung und der nachteiligen Auswirkungen, die diese Probleme 
auf die Volkswirtschaft dieser Staaten haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/51 vom 11. Dezem-
ber 1995, 51/208 vom 17. Dezember 1996, 52/162 vom 
15. Dezember 1997 und 53/107 vom 8. Dezember 1998, 

 1. bittet den Sicherheitsrat erneut, die Einführung weite-
rer Mechanismen beziehungsweise gegebenenfalls Verfahren 
für möglichst frühzeitig erfolgende Konsultationen nach Arti-
kel 50 der Charta der Vereinten Nationen mit Drittstaaten, die 
sich auf Grund der Durchführung von Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der 
Charta vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen 
oder gestellt sehen könnten, im Hinblick auf die Lösung dieser 
Probleme zu erwägen, einschließlich geeigneter Mittel und 
Wege zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner Methoden und 

Verfahren, die bei der Prüfung von Hilfeersuchen der betroffe-
nen Länder Anwendung finden; 

 2. begrüßt nochmals die vom Sicherheitsrat seit der Ver-
abschiedung der Resolution 50/51 der Generalversammlung er-
griffenen weiteren Maßnahmen, zuletzt die Mitteilung des Prä-
sidenten des Sicherheitsrats vom 29. Januar 199950, die darauf 
gerichtet war, die Tätigkeit der Sanktionsausschüsse zu verbes-
sern und namentlich auch die Wirksamkeit und Transparenz 
der Sanktionsausschüsse zu steigern, bittet den Rat um die 
Durchführung dieser Maßnahmen und empfiehlt dem Rat ein-
dringlich, sich auch künftig darum zu bemühen, die Arbeits-
weise der Sanktionsausschüsse weiter zu verbessern, ihre Ar-
beitsabläufe zu straffen und den Vertretern der Staaten, die sich 
infolge der Durchführung von Sanktionen vor besondere wirt-
schaftliche Probleme gestellt sehen, den Zugang zu diesen Aus-
schüssen zu erleichtern; 

 3. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der 
Resolutionen der Generalversammlung 50/51, 51/208, 52/162 
und 53/107 fortzusetzen und sicherzustellen, dass die zuständi-
gen Stellen innerhalb des Sekretariats eine ausreichende Kapa-
zität und die entsprechenden Modalitäten, technischen Verfah-
ren und Richtlinien entwickeln, um auch künftig regelmäßig In-
formationen über internationale Hilfe zusammenstellen und ko-
ordinieren zu können, die von der Durchführung von Sanktio-
nen betroffene Drittstaaten in Anspruch nehmen können, weiter 
an der Entwicklung einer möglichen Methode zur Bewertung 
der schädlichen Auswirkungen zu arbeiten, die sich für Dritt-
staaten tatsächlich ergeben haben, und innovative und prak-
tische Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Drittstaaten zu er-
kunden; 

 4. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs mit der Zu-
sammenfassung der Beratungen und wichtigsten Feststellungen 
der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigengruppe für die Ent-
wicklung einer Methode zur Bewertung der Auswirkungen der 
Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen auf 
Drittstaaten und für die Prüfung innovativer und praktischer in-
ternationaler Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Drittstaa-
ten51, und bittet die Staaten und zuständigen internationalen 
Organisationen innerhalb und außerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, soweit noch nicht geschehen, ihre Auffassun-
gen zu dem Bericht der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigen-
gruppe zur Verfügung zu stellen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
seine Auffassungen zu den Beratungen und wichtigsten Fest-
stellungen, namentlich auch zu den Empfehlungen der Ad-hoc-
Sachverständigengruppe betreffend die Durchführung der Be-
stimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für von der An-
wendung von Sanktionen betroffene Drittstaaten zu unterbrei-
ten, unter Berücksichtigung der Auffassungen der Staaten, der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, der inter-
nationalen Finanzinstitutionen und anderer internationaler Or-

 
50 S/1999/92; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1999. 
51 A/53/312. 
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ganisationen, und gegebenenfalls die einschlägigen Informatio-
nen über andere Entwicklungen in diesem Zusammenhang, ins-
besondere über die Arbeit der Sanktionsausschüsse, wie in der 
Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats50 erwähnt, zur 
Verfügung zu stellen; 

 6. bekräftigt die bedeutsame Rolle, die der Generalver-
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem Pro-
gramm- und Koordinierungsausschuss dabei zukommt, die 
wirtschaftlichen Hilfsbemühungen der internationalen Gemein-
schaft und des Systems der Vereinten Nationen für Staaten, die 
sich infolge der Durchführung von vom Sicherheitsrat verhäng-
ten Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen vor besondere 
wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, nach Bedarf zu mobili-
sieren und zu überwachen und gegebenenfalls auch Lösungen 
für die besonderen wirtschaftlichen Probleme dieser Länder 
aufzuzeigen; 

 7. nimmt Kenntnis  von dem Beschluss des Wirtschafts- 
und Sozialrats in seiner Resolution 1999/59 vom 30. Juli 1999, 
die Frage der Hilfe für von der Anwendung von Sanktionen be-
troffene Drittstaaten weiter zu prüfen, und beschließt, dem Rat 
auf seiner Arbeitstagung 2000 den jüngsten Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Durchführung der Bestimmungen der 
Charta betreffend Hilfe für von der Anwendung von Sanktio-
nen betroffene Drittstaaten48 zu übermitteln; 

 8. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere inter-
nationale Organisationen, die Regionalorganisationen und die 
Mitgliedstaaten, gegebenenfalls gezielter und unmittelbarer auf 
die besonderen wirtschaftlichen Probleme von Drittstaaten ein-
zugehen, die von nach Kapitel VII der Charta verhängten Sank-
tionen betroffen sind, und zu diesem Zweck die Verbesserung 
der Konsultationsverfahren zu prüfen, dahin gehend, dass fort-
laufend ein konstruktiver Dialog mit diesen Staaten geführt 
wird, insbesondere auch durch regelmäßige und häufige Zu-
sammenkünfte sowie gegebenenfalls durch spezielle Zusam-
menkünfte zwischen den betroffenen Drittstaaten und der Ge-
bergemeinschaft unter Beteiligung der Organe der Vereinten 
Nationen und anderer internationaler Organisationen; 

 9. ersucht den Sonderausschuss für die Charta und die 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, auf seiner Tagung 
2000 die Frage der Durchführung der Bestimmungen der Char-
ta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwendung 
von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, 
auch weiterhin vorrangig zu behandeln und dabei alle diesbe-
züglichen Berichte des Generalsekretärs, insbesondere den Be-
richt von 1998 mit der Zusammenfassung der Beratungen und 
wichtigsten Feststellungen der Tagung der Ad-hoc-Sach-
verständigengruppe, die gemäß Ziffer 4 der Resolution 52/162 
der Generalversammlung einberufen wurde51, zusammen mit 
dem jüngsten Bericht des Generalsekretärs über diese Frage48, 
die zu diesem Thema unterbreiteten Vorschläge, die auf der 
vierundfünfzigsten Versammlungstagung im Sechsten Aus-
schuss erfolgte Aussprache zu dieser Frage und den Text zur 
Frage der von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen 

in Anlage II zu der Versammlungsresolution 51/242 sowie die 
Durchführung der Bestimmungen der Versammlungsresolutio-
nen 50/51, 51/208, 52/162 und 53/107 und dieser Resolution 
zu berücksichtigen; 

 10. beschließt, auf der fünfundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung im Sechsten Ausschuss beziehungsweise, 
soweit erforderlich, in einer Arbeitsgruppe des Ausschusses zu 
prüfen, welche weiteren Fortschritte bei der Erarbeitung wirk-
samer Maßnahmen zur Durchführung der Bestimmungen der 
Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten erzielt wurden, die 
von der Anwendung von Sanktionen nach Kapitel VII der 
Charta betroffen sind; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Tagesord-
nungspunkt "Bericht des Sonderausschusses für die Charta und 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/108 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/614) 

54/108. Stärkung des Internationalen Gerichtshofs 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass der Internationale Gerichtshof 
das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen ist, 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Staaten den Gerichtshof 
vermehrt in Anspruch nehmen und wie sich dies auf seine Tä-
tigkeit auswirkt, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/106 vom 8. Dezember 
1998, mit der sie den Sonderausschuss für die Charta und die 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen ersucht hat, prakti-
sche Möglichkeiten zur Stärkung des Internationalen Gerichts-
hofs in Erwägung zu ziehen, 

 eingedenk der Stellungnahmen und Bemerkungen des Ge-
richtshofs und der Staaten über die Folgen, die die wachsende 
Zahl der beim Gerichtshof anhängigen Fälle auf seine Tätigkeit 
hat52, 

 1. dankt dem Internationalen Gerichtshof für die Maß-
nahmen, die er ergriffen hat, um das größere Arbeitsvolumen 
mit höchster Effizienz zu bewältigen; 

 2. bittet den Gerichtshof, seine Arbeitsmethoden regel-
mäßig zu überprüfen und zusätzliche Maßnahmen zur Be-
schleunigung seiner Verfahren zu ergreifen; 

 3. bittet die Staaten, die vor dem Gerichtshof erscheinen, 
die Handlungsanleitungen, die der Gerichtshof in Ziffer 3 der 
Anlage zu dem Bericht des Generalsekretärs mit den Stellung-
nahmen und Feststellungen des Gerichtshofs52 anbietet, wohl-
wollend zu prüfen und soweit möglich alle weiteren Maßnah-
men zu ergreifen, die zur Beschleunigung der Verfahren bei-
tragen könnten. 
 
52 Siehe A/53/326 und Korr.1 und Add.1. 




